Zur Geschichte der Stiftung Nord-Süd-Brücken

„Wie der Osten stiften ging...“ Die bewegte Gründungsgeschichte ostdeutscher Stiftungen und ihr Beitrag zu Bürgerengagement im vereinten Deutschland. 

Vortrag von Peter Stobinski, Vorsitzender des Stiftungsrates, anlässlich einer Veranstaltung zu 20 Jahre deutsche Einheit

Berlin, 17. März 2011

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde,  

es war ein denkwürdiger Moment, auf den viele demokratisch engagierte und solidaritätsbegeisterte Akteure mehrere Jahre hingearbeitet hatten. Es sollte der Beginn einer finanziell besser gestützten Entwicklungszusammenarbeit (EZ) in den Neuen Bundesländern (NBL) werden, als am 28. März 1994  in Berlin die Stiftung Nord-Süd-Brücken gegründet wurde. 

Unter dem Beifall von über hundert Anwesenden überreichte der Vorsitzende vom Solidaritätsdienst-international e. V. (SODI), Carl Ordnung, die von ihm unterzeichnete Satzung und Gründungsurkunde. Er übergab sie dem Vorsitzenden des Stiftungsrates, Dr. Berthold Meier aus Leipzig, und dem Vorsitzenden des Vorstandes, Dr. Walther Bindemann aus Berlin, zwei verdienstvolle Persönlichkeiten, auf die sich der Entwicklungspolitische Runde Tisch (EPRT)  schon zuvor geeinigt hatte. 

Gleichzeitig erhielt die Stiftung  ca. 32,2 Millionen DM in Form von Wertpapieren. 

Im vereinigten Deutschland gab es nun eine Stiftung bürgerlichen Rechts mehr. Sie hat ihren Sitz in Berlin und unterstützt ostdeutsche Nichtregierungsorganisationen (NRO) in der EZ. 

In den Leitungsgremien dominieren VertreterInnen von diesen Organisationen. Sie sitzen neben unabhängigen ExpertInnen  und RepräsentantInnen von ostdeutschen Landesregierungen. Nach einem Rotationsverfahren wechseln diese spätestens nach drei Legislaturperioden und machen Platz für neue Vertreter von Organisationen und Institutionen. 

Mit der Übergabe der Urkunden atmeten die Mitglieder entwicklungspolitsch orientierter NRO und anderer am EPRT vertretenen Institutionen erleichtert auf. Bis zuletzt hatten sie Zweifel am erfolgreichen Ende eines langen, rechtlich komplizierten und politisch umstrittenen Prozess gehegt. Es endete eine Phase intensiver Kommunikation und Kooperation. Sie war geprägt von hoher Verantwortung und Leidenschaft, sowie getragen von Konflikten und Klagen vor Gericht. Dabei mussten die Beteiligten in einem sich rasant wandelnden gesellschaftlichen  Umfeld viel dazu lernen. 

Als Vertreter von SODI habe ich alle Phasen  miterlebt.  Zusammen mit dem Vorstand und unserem Rechtsanwalt Josef Stiersdorfer habe ich das eigentliche Stiftungsgeschäft bis zur Unterschrift mit vorangetrieben. Es war eine große Anstrengung um die Interessen aller Beteiligten letztendlich unter einen Hut zu bringen. 

Was ging dem Gründungsakt voraus? Worin liegen die Ursachen für die Besonderheiten der Stiftung, die da sind:

1. ihr eindeutiger Solidaritätsauftrag für notleidende Menschen im Süden/ in den Entwicklungsländern

2. ihr spezifischer Bezug auf die NBL

3. die einmalige Struktur ihrer Stiftungsgremien

Lassen Sie mich dazu 20 Jahre zurück in die Wendezeit gehen. Also in die Zeit der runden Tische, die sich damals, wie wir schon gehört haben, als „Krisenmöbel“ bewährt haben. 

Der Ausgangspunkt ist zweifellos die lobenswerte Initiative von Dr. Walther Bindemann, damals Leiter der Evangelischen Akademie Berlin - Brandenburg und von Hans-Joachim Döring, vom Ökumenischen Arbeitskreis INKOTA. Beide hatten am 21. Dezember 1989 von sich aus, unabhängig vom Zentralen Runden Tisch zu einem Entwicklungspolitischen Runden Tisch (EPRT) nach Berlin eingeladen. 

Die Resonanz war bei den Eingeladenen groß. Und so saßen sich am 9. Februar 1990 erstmals VertreterInnen von DDR-Ministerien, gesellschaftlichen Organisationen, wissenschaftlichen Instituten, neuen demokratischen Parteien und Bewegungen, kirchlichen Einrichtungen und von neu gegründeten oder in Gründung befindlichen NRO gegenüber. Die einen waren von den politischen Vorgängen überrascht oder gelähmt, mehr oder weniger in alten Denkschemata verhaftet. Die anderen waren von den zentralistischen DDR-Strukturen angewidert. Sie stellten das bisherige infrage und warteten mit neuen Ideen und Konzepten auf. 

Obwohl in ihren politischen Ansichten und Erfahrungen recht unterschiedlich, waren sich alle in folgenden Grundsätzen oder Leitgedanken einig: 

1. die Bewahrung des solidarischen Grundverständnisses in der Gesellschaft. So hieß es dann auch im Appell des EPRT: „Das Solidaritätsprinzip sollte als gesellschaftlicher Grundwert erhalten und in einer künftigen Verfassung verankert werden.“ Leider konnte diese Forderung im deutschen Einigungsprozess nicht durchgesetzt werden. 

2. kein Wachstum und kein Wohlstand auf Kosten der so genannten Dritten Welt. In seinen Anregungen zu einem neuen entwicklungspolitischen Konzept schreibt Walther Bindemann schon Anfang 1990, als „die staatliche Zukunft der DDR noch ungewiss ist“:  Als Grundprinzip sollte gelten: „Bei allem Bedürfnis nach Sanierung unserer Wirtschaft und wachsendem gesellschaftlichen und persönlichen Wohlstand: kein Wachstum und kein Wohlstand auf Kosten der Dritten Welt.“ Dieser Ansatz zieht sich durch alle Konzepte des EPRT und weiter bis in die Präambel unserer Stiftung. Die Tragweite dieses Ansatzes wurde spätestens dann allen bewusst, als der Anschluss der DDR an die Bundesrepublik vollzogen war; als wir uns alle in einem kapitalistischen System wiederfanden, dass einen Teil seines Reichtums auf Kosten der Menschen in den Entwicklungsländern  generiert. 

3. Die Teilnehmer des EPRT waren sich in der Sorge über die Fortführung der internationalen Solidaritätsarbeit bzw. deren Weiterentwicklung zu wahrer EZ einig. Manfred Belle, der 1996 eine wissenschaftliche Arbeit über den „Entwicklungspolitischen Runden Tisch in der DDR und im vereinten Deutschland“ geschrieben hat, stellt (auf Seite 71)  fest: „Die Sorge um die zahlreichen Projekte und Aktivitäten der DDR in Entwicklungsländern  war ein Hauptziel des EPRT.“  

Die Situation beschreibt Manfred Belle folgendermaßen: „Insgesamt waren über 60 Staatsorgane und gesellschaftliche Organisationen mit EZ Aufgaben befasst: darunter das Außen- , Außenhandels- und andere Ministerien, die FDJ, der FDGB, Hochschuleinrichtungen, Betriebe“ und auch das Solidaritätskomitee der DDR (SK). 

„Der EPRT ermittelte einen Gesamtumfang von knapp 400 Millionen Mark für unentgeltliche Hilfeleistungen (1989) und ca. 390 Millionen Mark für Regierungskredite (1989). Etwa die Hälfte der Hilfeleistungen wurden durch Spenden finanziert, besonders durch die formell freiwillige Abgabe an das Solidaritätskomitee der DDR.“ (Seite 73). 

Wie man sieht: Die Sorge um die Belange, ja die Nöte der Menschen in den Entwicklungsländern  war begründet in einer Zeit der nationalen Euphorie und des Umbruchs. Die Frage war nun: Was wird aus den vielen Verträgen und Verpflichtungen der DDR mit den vielen staatlichen und nichtstaatlichen Partnern im Süden? Wer ist für deren Erfüllung zuständig?

Die VertreterInnen der Bürgerbewegung forderten Transparenz, Mitsprache und Neureglungen. Immer lauter wurde auch ihre  Forderung nach Verteilung oder, wie einige es nannten, nach „Vergesellschaftung“ der Spenden, die das Solidaritätskomitee der DDR hatte.  

Da die Spendengelder für die Stiftungsgründung von erstrangiger Bedeutung sind, werde ich mich aus Zeitgründen vor allem mit diesem Aspekt weiter befassen. 

Es ist wichtig zu wissen, dass das SK der DDR keine staatliche Einrichtung war, sondern eine juristisch selbständige Organisation. Bei voll laufendem Betrieb hatte es sich 1990 in einem demokratischen Prozess zu einer NRO mit neuem entwicklungspolitischen Konzept und fast 200 Mitgliedern  herausgebildet. Das war nur möglich, dank der Unterstützung vieler Spender und angesehener Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Kirche. Mit Zustimmung der entsprechenden Ämter war es ein eingetragener Verein geworden, der die Rechtsnachfolge des Komitees (SK) angetreten hat. 

Mit der Rechtsnachfolge hatte er natürlich nicht nur die Spenden, sprich das Vermögen seines Vorgängers, sondern auch dessen Verpflichtungen gegenüber seinen Spendern und ausländischen Partnern übernommen. Und diese hatten einen Umfang von mehr als 200 Millionen Mark der DDR. Das bedeutete, dass der Verein die Spenden für den Zweck einsetzen wollte und musste, für den sie 1989 und 1990 eingeworben worden waren. Rein juristisch gesehen war es dem Verein nicht mehr möglich, Gelder für nicht zweckgebundene Ausgaben an Dritte abzugeben. 

Dieser eigene Weg von SODI kollidierte natürlich mit den Interessen von anderen NRO. Die Auseinandersetzungen nahmen zeitweise heftige Formen an. Mittels Lobbying schalteten sich zunehmend politische Parteien, Abgeordnete und staatliche Einrichtungen ein. In entsprechend lancierten Zeitungsartikeln forderte z. B. Entwicklungsminister Spranger: „Die roten Spenden müssen weg!“.   Die Richtung war deutlich. Als ob die Spenden von hunderttausenden SpenderInnen rot waren. Sie und SODI wurden stigmatisiert. Sie wurden automatisch in die Ecke von SED bzw. PDS gedrängt. 

Der mit integren  Persönlichkeiten besetzte SODI-Vorstand sah sich natürlich einem furchtbaren Dilemma ausgesetzt. Einerseits wollte er schon den Forderungen nachgeben, aber andererseits konnte er auch nicht die Existenz des Vereins aufs Spiel setzen. Um sich in der für alle Ostdeutschen neuen politischen und Rechtsordnung zurecht zu finden, hatte er namhafte Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer aus München und Frankfurt am Main  engagiert, die ihn mit Nachdruck immer wieder auf die Bestimmungen der Abgabenordnung der Bundesrepublik verwiesen, über die das Finanzamt mit Argusaugen wachte.

Die Auseinandersetzung gipfelte am 13. August 1991 als die Treuhandanstalt (THA) in Absprache mit der Unabhängige Kommission zur Überprüfung des Vermögens der Parteien und Massenorganisationen der DDR (UK) die treuhänderische Verwaltung von SODI verfügte.  Sie unterstellte dem Verein, gegen den Paragrafen 20a und 20b des Parteiengesetzes der DDR vom 21. Februar 1991 verstoßen zu haben und bezichtigte ihn weiterer Vergehen. 

Der Verein wehrte sich  gegen die unbegründeten Beschuldigungen und legte Widerspruch ein. Da er wusste, jahrelang nur Spendengelder gehabt zu haben, also keine staatlichen Gelder in Anspruch genommen, keine Spenden veruntreut oder Gelder gewaschen zu haben, war er fest entschlossen, den Rechtsweg voll auszuschöpfen. (Eine von der THA eingesetzte Wirtschaftsprüfungskommission bestätigte Wochen später den sorgsamen Umgang mit Spendengeldern.)

Es ist an dieser Stelle leider nicht möglich über die Situation bei SODI und die Folgen für die Zukunft seiner Projekte zu referieren. Dazu empfehle ich meinen Vortrag, den ich anlässlich „10 Jahre deutsch-deutsche Entwicklungspolitik: Bilanz und Perspektiven“ gehalten habe, nachzulesen.  („Noch die internationale Solidarität?“ Herausgeber: BMZ, DSE und Stiftung Nord-Süd-Brücken, Berlin 2000)

Die Lage war jetzt ernst. Jetzt hatte der Staat mit seiner ganzen Macht (die THA unterstand dem Bundesfinanzministerium) den lange währendem Streit unter den NRO eine neue  Wendung gegeben. Denn in dem Moment, wo er die Herkunft der Spenden anzweifelte, und mit Hilfe des Parteiengesetzes Alt- und Neuvermögen auseinanderdividieren wollte, war klar, dass er auf die Auflösung des  SODI und die Zuführung seines Vermögens in den großen „Fonds Neue Bundesländer“ hinzielte. Ähnliche Verfahren, die gegen DDR-Massenorganisationen und die PDS gelaufen waren, ließen nur diesen Schluss zu. Das bedeutete auch, die Spenden würden höchstwahrscheinlich dann für neue Straßen oder Altenheime oder tausend andere notwendige Dinge in den NBL  eingesetzt werden, nicht aber mehr für die „Dritte Welt“ zur Verfügung stehen.

Diese Aussicht konnte natürlich niemandem am EPRT gefallen. Sein Grundsatz war: Kein Wachstum und kein Wohlstand auf Kosten der so genannten Dritten Welt. Und so fanden neben den rechtlichen Mitteln, die SODI eingebracht hatte, zähe Verhandlungen zwischen SODI und THA und der UK einerseits, und der THA und anderen NRO andererseits statt. Welche Tricks und Winkelzüge seitens der THA angewandt und den Verein fast ruiniert hätten, kann man minutiös in dem Buch von Achim Reichardt „Nie vergessen – Solidarität üben!“ ( Kai Homilius Verlag Berlin 2006) nachlesen. 

SODI konnte die rechtlichen Beschuldigungen mehr und mehr entkräften. 

Auch die intensiven Verhandlungen (gestützt auf viel Lobbying auf ministerieller Ebene), führten nach Monaten zu einem Nachgeben der allmächtigen THA. Das gab es bis dahin noch nicht! 

Die streitenden Parteien einigten sich schließlich auf einen Kompromiss, der am 21. Februar 1992 in einem Vergleich vor dem Berliner Verwaltungsgericht besiegelt wurde. Dieser besagt im wesentlichen: 

1. Die treuhänderische Verwaltung von SODI wird aufgehoben – und damit de facto als Rechtsnachfolger des Solidaritätskomitees anerkannt.  Für die Fortführung einer Reihe von wichtigen Entwicklungsprojekten erhielt der Verein ca. 11 Millionen DM zurück. 

2. Im Gegenzug erklärt er sich  bereit, auf einen  Großteil seines Vermögens zu verzichten und ihn in eine gemeinnützige Stiftung einzubringen. Im Anhang des Vergleichs heißt es unter 3b: „Die Treuhand wird im Einvernehmen mit der UK der Bitte des SODI entsprechen, dass danach verbleibende Restvermögen in eine nach dem Berliner Stiftungsgesetz zu errichtende im entwicklungspolitischen Bereich tätige Stiftung bürgerlichen Rechts nach deren Zustandekommen als Stiftungsvermögen einzubringen.“ (siehe Achim Reichardt S. 320 ff.)

Das genannte Restvermögen errechnete sich aus weiteren Festlegungen und betrug bei Stiftungsgründung 32,2 Mio. DM (in Wertpapieren). Dieser Vergleich war der Urknall unserer Stiftung. 

Die vom EPRT eingesetzte Arbeitsgruppe, G7 genannt, arbeitete in den nächsten zwei Jahren einvernehmlich an der Klärung aller bürokratischen und Satzungsfragen. Zur AG gehörten neben SODI: 

INKOTA – Ökumenisches Netzwerk e. V., OIKOS – EINE WELT e. V., Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit e. V. (GSE), Entwicklungspolitische Gesellschaft e. V. (EPOG), Kontaktstelle und Arbeitsgemeinschaft für angepasste Technologie und Entwicklungszusammenarbeit e. V. (KATE) und Dritte-Welt-Zentrum. 

Sehr geehrte Damen und Herren, der schwierige und steinige Weg hat sich gelohnt. Mit der Gründung unserer Einrichtung ist eine Stiftung entstanden, die in der bundesdeutschen Stiftungslandschaft bis heute ungewöhnlich ist. Ich möchte das an drei Punkten näher erläutern:

1. Partizipation

2. Transparenz

3. Förderpraxis

Zur Partizipation

Wir wissen: Stiftungen sind  keine wirklich demokratischen Organisationen. Auf unsere Einrichtung trifft dies im Kern ebenfalls zu, aber die GründerInnen der Stiftung haben dennoch versucht, einen anderen Weg zu gehen. Von den 15 Mitgliedern des Rates werden sieben Mitglieder von entwicklungspolitischen Organisationen gestellt. ExpertInnen besetzen fünf Plätze und VertreterInnen der Landesregierungen drei Plätze. Zwar haben die NRO keine Mehrheit im Rat, dennoch verfügen sie über große Möglichkeiten, die Politik der Stiftung mit zu gestalten. Auch der Vorstand ist ähnlich zusammengesetzt. Daher kann man sagen: die Stiftung Nord-Süd-Brücken ist im Wesentlichen eine Stiftung der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft. Seit Bestehen der Stiftung haben im Rat und im Vorstand 73 Personen ehrenamtlich mitgearbeitet. Davon waren 30 Vertreter von NRO – dank eines Rotationsverfahrens.

Zur Transparenz

Mit Informationen sind Stiftungen in der Regel sehr zurückhaltend gegenüber der Öffentlichkeit. Nur selten erfährt man etwas über konkrete Förderentscheidungen oder über die Anlagestrategie der Stiftung.

Unsere Einrichtung  hat von Anfang an einen anderen Weg

beschritten. 

Vom ersten Jahr an, hat sie einen Jahresbericht veröffentlicht, in dem alle Projekte aufgeführt sind, die eine Förderung erhalten haben. Auch Jahresabschlüsse der Stiftung werden offengelegt. Bis auf den Jahresbericht 94/95 sind bis heute alle Berichte der Stiftung der Öffentlichkeit in digitaler Form auf der Website zugänglich. Dort sind auch alle Projektförderungen der Stiftung bis zum Gründungsjahr in einer Datenbank verfügbar.

Besonders ungewöhnlich ist, dass wir in den Jahresberichten und auf der Website darlegen, in welchen Vermögensklassen das Stiftungs​kapital angelegt ist. Wer sich für genauere Informationen interessiert, kann diese jederzeit von der Geschäftsstelle erhalten.

Wir gehören auch zu den Stiftungen in Deutschland, die schon sehr früh damit begonnen haben, die politische, soziale und ethische Verantwortung nicht nur in der Verwendung der Stiftungserträge wahrzunehmen, sondern auch dort, wo die Erträge entstehen. 

So haben wir 2005 andere Stiftungen zu einem Workshop eingeladen, um gemeinsam über eine ethische und nachhaltige Anlage von Stiftungsvermögen nachzudenken. Noch im Laufe der nächsten Monate wird der Stiftungsrat einen Katalog von ethisch-nachhaltigen Kriterien verabschieden, der künftig die Grundlage der Anlageentscheidungen bilden wird. 

Zur Projektförderung

Die Anstrengungen der Gründungsphase haben sich wirklich gelohnt: Bisher konnte unsere Stiftung 2000 Projekte von entwicklungspolitischen Vereinen in den neuen Bundesländern fördern. Ca. 12 Mio. Euro hat sie dafür zur Verfügung gestellt. Nicht alle dieser Fördermittel kamen aus den Stiftungserträgen. Von Anfang an hat unsere Stiftung mit überzeugenden Konzepten erfolgreich Mittel beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eingeworben und an die NRO weitergeleitet.

Auf ein Programm sind wir besonders stolz: das Personalkostenförder-Programm. Seit 1996 vergeben wir jeweils für drei Jahre Zuschüsse für die Finanzierung von Personalkosten an ostdeutsche NRO. Das war eine Pionierleistung. 

Warum ist die Finanzierung von Personalkosten so wichtig ? 

Viele von Ihnen wissen aus der eigenen Praxis: Projekte wollen viele Fördereinrichtungen unterstützen, Personalkosten dagegen fast keine. Eine qualifizierte entwicklungspolitische Arbeit kann aber dauerhaft nur geleistet werden, wenn es dafür in den Organisationen feste Personalstellen gibt, die auch vernünftig bezahlt werden.

Die Stiftung hat bisher 105 Stellen für drei Jahre  in 30 Vereinen mitfinanziert. 

Auch  damit hat sie einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der entwicklungspolitischen Zivilgesellschaft  in den neuen Bundesländern und der internationalen Solidarität geleistet. 

Stiftungen, so wird immer wieder behauptet,  können ungewöhnliche Dinge tun: die Stiftung Nord-Süd-Brücken hat dies in der Vergangenheit in hohem Maße getan. Davon werden wir auch in der Zukunft nicht lassen.
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